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1.  Schulsystem	
  Kanton	
  ZH 	
  Othmar	
  Steiner	
  

2.  Gesamtbeurteilung 	
  “ 	
  	
  

3.  Übertri=sverfahren 	
  “	
  

4.  Termine 	
  “ 	
   	
  	
  

5.  Grenzfälle	
  	
   	
   	
  Nicole	
  Höppner	
  

6.  Fragen 	
   	
  Schulleiter	
  /	
  Lehrpersonen	
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Infoabend	
  Übertri.	
  in	
  OST	
  

1.	
  Schulsystem	
  Kanton	
  Zürich	
  	
  

Kindergartenstufe	
  

Sekundarstufe	
  1	
  

Unterstufe	
  

Mi=elstufe	
  

Primarstufe	
  

Langzeitgymnasium	
  

Volksschule	
  
Kanton	
  Zürich	
  

  A       B       C 

  A       B       C 

  A       B       C 
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2.	
  Gesamtbeurteilung	
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Gesamtbeurteilung	
  =	
  Noten	
  

2.	
  Gesamtbeurteilung	
  

	
  

Gesamtbeurteilung	
  
	
  

Gesamtleistungen	
  in	
  Fächern	
  
(in	
  Noten)	
  
•  Deutsch	
  
•  MathemaWk	
  
•  Mensch	
  und	
  Umwelt	
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Verhalten	
  
(Überfachliche	
  Kompetenzen)	
  	
  
• 	
   Arbeitsverhalten	
  
• 	
   Lernverhalten	
  
•  Sozialverhalten	
  

gesundheitliche	
  und	
  	
  
familiäre	
  Belastungen	
  
Mehrsprachigkeit	
  
erhaltene	
  Förderung	
  

Begabungen	
  und	
  
Neigungen	
  
Entwicklungsstand	
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Gesamtleistungen	
  in	
  Fächern	
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Zeugnis	
  6.	
  Klasse	
  

Verhalten	
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trifft zu trifft nicht zu 



4 

3.	
  Übertri.sverfahren	
  

1.	
  Elterngespräch	
   	
  	
  (PSG	
  bis	
  spätestens	
  Februar	
  2012)	
  
•  Standortgespräch	
  betreffend	
  Schullau\ahn	
   	
  	
  
•  mit	
  6.-­‐KLLP	
  und	
  Kind	
  	
  

2.	
  Elterngespräch	
  
•  mit	
  6.-­‐KLLP	
  +	
  SL	
  PS	
  +	
  LP	
  OST	
  
•  Formular	
  „Zuteilungsentscheid	
  2“	
  

Zuteilungsentscheid	
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Eltern	
  	
  
	
  einverstanden?	
  	
  

	
  
ja	
   nein	
  

Zuteilungsantrag	
  	
  LP	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  (PSG	
  mit	
  Zeugnis	
  Ende	
  Januar	
  2012)	
  
•  Formular	
  „Zuteilungsentscheid	
  1“	
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Einsprache	
  an	
  OSTSP	
  	
  
innerhalb	
  30	
  Tage	
  
	
  

Zuteilungsentscheid	
  
	
  
	
  

Zuteilungsentscheid	
  
	
  
	
  

Eltern	
  	
  
	
  einverstanden?	
  	
  

	
  
ja	
   nein	
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Formular	
  Zuteilungsentscheid	
  1 	
  
	
  	
  

OS111031_Infoabend_UebertrittOST.ppp 9 

 
 

 

 

 
Volksschulamt 
www.volksschulamt.zh.ch 

Walchestrasse 21, Postfach 
8090 Zürich 

Übertritt – Zuteilungsentscheid 1 
07.02.2007 

 
 

Übertritt Primarstufe – Sekundarstufe (Zuteilungsentscheid 1) 

Schulgemeinde / Schulkreis 

     

 
Schule / Schulhaus 

     

 
 
Verantwortliche Klassenlehrperson 
Name 

     

 Vorname 

     

 Telefon 

     

 
 

 Schülerin  Schüler 
Name 

     

 Vorname 

     

 Jahrgang 

     

 Klasse 

     

 
 
Zuteilungsantrag (gemäss § 32 Volksschulgesetz und § 39 Volksschulverordnung) 
Aufgrund einer Gesamtbeurteilung stelle ich folgende Übertrittsempfehlung in die Sekundarstufe aus: 
 

Abteilung Anforderungsstufe I II III 
 Abteilung A Mathematik    
 Abteilung B Deutsch    
 Abteilung C Französisch    

 Englisch    
Bem.:  
Datum: 

     

  Unterschrift Klassenlehrperson  
 
Ordentliches Elterngespräch (gemäss § 39 Abs. 1 Volksschulverordnung) 
Das ordentliche Elterngespräch hat stattgefunden am    

     

 

Bem.:  
Datum: 

     

  Unterschrift Klassenlehrperson  
 
Erklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten (gemäss § 39 Abs. 2 Volksschulverordnung) 

  Ich/Wir bin/sind mit der vorgeschlagenen Zuteilung einverstanden. 
  Ich/Wir bin/sind mit der vorgeschlagenen Zuteilung nicht einverstanden. Ich/Wir verlange(n) ein         

Gespräch, an welchem die Schulleitung und eine Lehrperson der Sekundarstufe teilnehmen. 
Datum:  

     

  
Unterschrift(en) Eltern / Erziehungsberechtigte  
 
 
 
Volksschulgesetz (Fassung vom 7. Februar 2005) 
§ 32.   Promotion und Übertritte 
1  Über die Promotion in die nächste Klasse, den Übertritt in die nächste Stufe und über den Wechsel innerhalb der Sekundarstufe 

entscheiden die betroffenen Lehrpersonen, die Schulleitung und die Eltern gemeinsam. Kann keine Einigung erzielt werden, ent-
scheidet die Schulpflege, bei Übertritten in die Sekundarstufe die für die Oberstufe zuständige Schulpflege. 

2  Ist es auf Grund von Leistung und Entwicklungsstand angezeigt, können Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen oder über-
springen. 

3  Schullaufbahnentscheide werden auf Grund einer Gesamtbeurteilung getroffen. Grundlage für die Gesamtbeurteilung bilden die 
Schulleistungen. 

Volksschulverordnung (Fassung vom 28. Juni 2006) 
§ 39.   Übertritt an die Sekundarstufe 
1  Entscheide betreffend den Übertritt an die Sekundarstufe werden anlässlich eines Gesprächs vorbereitet, an dem wenigstens die 

Klassenlehrperson und ein Elternteil teilnehmen.  
2  Sind sich die Klassenlehrperson und die Eltern nicht einig, findet ein weiteres Gespräch statt, an dem auch die Schulleitung und eine 

Lehrperson der Sekundarstufe teilnehmen.  
3  Kann auch so keine Einigung erzielt werden, überweist die Schulleitung die Akten der für die Sekundarstufe zuständigen Schulpflege 

zur Entscheidung. 
4  Die Zuteilung zu einer der Abteilungen erfolgt auf Grund einer Gesamtbeurteilung. Werden Anforderungsstufen geführt, erfolgt 

die Zuteilung zu einer der Anforderungsstufen nur auf Grund einer Leistungsbeurteilung im betreffenden Fach. Formular	
  Zuteilungsentscheid	
  2 	
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Volksschulamt 
www.volksschulamt.zh.ch 

Walchestrasse 21, Postfach 
8090 Zürich 

Übertritt – Zuteilungsentscheid 2 
07.02.2007 

 
 

Übertritt Primarstufe – Sekundarstufe (Zuteilungsentscheid 2) 

Schulgemeinde / Schulkreis  
Schule / Schulhaus  
 
Verantwortliche Klassenlehrperson 
Name  Vorname 

     

 Telefon 

     

 
 

 Schülerin  Schüler 
Name 

     

 Vorname 

     

 Jahrgang 

     

 Klasse 

     

 
 
Zweites ordentliches Elterngespräch (gemäss § 39 Abs. 2 Volksschulverordnung) 
Das zweite ordentliche Elterngespräch hat stattgefunden am 
am    

     

 
 
Zuteilung (gemäss § 32 Volksschulgesetz und § 39 Volksschulverordnung) 
Abteilung Anforderungsstufe I II III 

 Abteilung A Mathematik    
 Abteilung B Deutsch    
 Abteilung C Französisch    

 Englisch    
Bem.:  
Datum: 

     

 Unterschrift Klassenlehrperson  

  Unterschrift Schulleitung  

  Unterschrift Sekundarlehrperson  
 
Erklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten  

  Ich/Wir bin/sind mit der vorgeschlagenen Zuteilung einverstanden. 
  Ich/Wir bin/sind mit der vorgeschlagenen Zuteilung nicht einverstanden. Ich/Wir verlange(n) einen     

Entscheid durch die Schulpflege 
Datum:  

     

  
Unterschrift(en) Eltern / Erziehungsberechtigte  
 
 
Volksschulgesetz (Fassung vom 7. Februar 2005) 
§ 32.   Promotion und Übertritte 
1  Über die Promotion in die nächste Klasse, den Übertritt in die nächste Stufe und über den Wechsel innerhalb der Sekundarstufe 

entscheiden die betroffenen Lehrpersonen, die Schulleitung und die Eltern gemeinsam. Kann keine Einigung erzielt werden, ent-
scheidet die Schulpflege, bei Übertritten in die Sekundarstufe die für die Oberstufe zuständige Schulpflege. 

2  Ist es auf Grund von Leistung und Entwicklungsstand angezeigt, können Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen oder über-
springen. 

3  Schullaufbahnentscheide werden auf Grund einer Gesamtbeurteilung getroffen. Grundlage für die Gesamtbeurteilung bilden die 
Schulleistungen. 

Volksschulverordnung (Fassung vom 28. Juni 2006) 
§ 39.   Übertritt an die Sekundarstufe 
1  Entscheide betreffend den Übertritt an die Sekundarstufe werden anlässlich eines Gesprächs vorbereitet, an dem wenigstens die 

Klassenlehrperson und ein Elternteil teilnehmen.  
2  Sind sich die Klassenlehrperson und die Eltern nicht einig, findet ein weiteres Gespräch statt, an dem auch die Schulleitung und eine 

Lehrperson der Sekundarstufe teilnehmen.  
3  Kann auch so keine Einigung erzielt werden, überweist die Schulleitung die Akten der für die Sekundarstufe zuständigen Schulpflege 

zur Entscheidung. 
4  Die Zuteilung zu einer der Abteilungen erfolgt auf Grund einer Gesamtbeurteilung. Werden Anforderungsstufen geführt, erfolgt 

die Zuteilung zu einer der Anforderungsstufen nur auf Grund einer Leistungsbeurteilung im betreffenden Fach. 
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4.	
  Termine 	
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03.11.2011 	
  Übertri=sveranstaltung	
  (Singsaal	
  Wüeri	
  OS	
  Nänikon)	
  

bis	
  Februar	
  2012 	
  1.	
  Elterngespräch	
  

Ende	
  Januar	
  2012 	
  Zeugnis	
  6.	
  Klasse	
  und	
  Zuteilungsantrag	
  

Feb.	
  -­‐	
  April	
  2012 	
  2.	
  Elterngespräch	
  (bei	
  Nichteinigkeit)	
  

21./22./23.11.2011	
   	
  InformaWonsanlässe	
  KS	
  Oerlikon	
  

22.11.2011 	
  OrienWerungsabend	
  KS	
  Oberland	
  (Aula	
  Wetzikon)	
  

24.11.2011 	
  InformaWonsanlass	
  KS	
  Gla=al	
  (Singsaal	
  Dübendorf)	
  

10.02.2012 	
  Letzter	
  Termin	
  für	
  Anmeldung	
  Aufnahmeprüfung	
  
	
  Kantonsschulen	
  

12.03.2012	
   	
  Zentrale	
  Aufnahmeprüfung	
  Kantonsschulen	
  

28.03.2012 	
  Mündliche	
  Prüfungen	
  Kantonsschulen	
  

wichRge	
  Website	
  Zürcher	
  Kantonsschulen:	
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www.zentraleaufnahmepruefung.ch	
  

Gymnasien	
  /	
  Kantonsschulen 	
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5.	
  Grenzfälle	
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6.	
  Fragen	
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Wir	
  wünschen	
  herzlich	
  alles	
  Gute!	
  

  Einigkeit	
  wo	
  möglich	
  und	
  Lösungen	
  	
  
zum	
  Wohle	
  des	
  Kindes	
  


